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Anwendung von Artikel 5 der Verordnung vom 8. September 2003, in Kraft ab 1. Janu-
ar 2004 

Sehr geehrter Herr Dienstchef 

Wir beziehen uns auf Ihren Brief vom 2. Juni 2006 in der obigen Sache. 

Wie Sie hervorgehoben haben, verlangt die Verordnung vom 8. September 2003 über die 
Richtsätze für die Bemessung der materiellen Hilfe nach dem Sozialhilfegesetz in ihrem Arti-
kel 5 Abs. 1, dass die minimale materielle Hilfe für den Unterhalt (absolutes Existenzmini-
mum) nach Artikel 4a Abs. 2 SHG um 15% unter den Pauschalbeträgen nach Artikel 2 dieser 
Verordnung liegt. Es handelt sich effektiv um eine Kürzung, die angewendet wird, wenn die 
betreffende Person eine soziale Eingliederungsmassnahme ablehnt. Nach Artikel 5 Abs. 2 
der Verordnung gilt die gleiche Kürzung aber auch sinngemäss für Sozialhilfebezüger/innen, 
die sich schwere Unterlassungen zuschulde kommen lassen. 

Im Übrigen präzisiert die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) in ihren Empfeh-
lungen auch (A.8.3), dass im Sanktionsfall die Unterhaltspauschale höchstens um 15% ge-
kürzt werden soll, und zwar berechnet aufgrund des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt 
und für die Dauer von maximal 12 Monaten. 

Eine aufgrund des Budget-Fehlbetrags berechnete Kürzung um 15% wäre falsch, denn die-
ser Betrag kann auch andere Kosten umfassen, wie zum Beispiel die Miete. 

Demzufolge bestätigen wir, dass in allen Fällen die 15-prozentige Kürzung bei schweren 
Unterlassungen (Art. 5 Abs. 2 der Verordnung) aufgrund der Unterhaltspauschale be-
rechnet wird (Art. 2 der Verordnung). Es sei jedoch daran erinnert, dass die Anwendung 
dieser Kürzung als Sanktion dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit untersteht und die So-
zialkommission innerhalb der Grenze von 15% einen breiten Ermessensspielraum hat 

Wir hoffen, damit Ihre Frage beantwortet zu haben, und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 
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